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TAGESORDNUNG

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des La-
geberichts für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats:

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 
Kaistraße 101, 24114 Kiel, eingesehen werden und sind im Internet 
unter http://www.regenbogen-ag.de unter der Rubrik „Investor Rela-
tions“ und dort unter der Überschrift „Hauptversammlung“ zugäng-
lich gemacht worden. Auf Anfrage werden diese Unterlagen, die im 
Übrigen auch während der Hauptversammlung ausliegen werden, 
jedem Aktionär kostenlos übersandt.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das 
Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr 2018 mit EUR 817.978,81 ausgewiesenen Bilanzge-
winn wie folgt zu verwenden:

a)  Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,07 je Aktie
(insgesamt EUR 161.020,23)

b) Einstellung in die Gewinnrücklage
(EUR 500.000,00)

c) Vortrag auf neue Rechnung
(EUR 156.958,58)

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für seine Tä-
tigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das  
    Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichts-
rats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019  
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hanseatische Mittelstands Treuhand 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschluss-
prüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

6.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb 
und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss 
des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen:
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
bis zum Ablauf des 20. Mai 2024 eigene Aktien mit einem rechne-
rischen Anteil am Grundkapital von insgesamt bis zu 10 % des derzei-
tigen Grundkapitals (EUR 230.028,00) oder, falls dieser Wert geringer 
ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetz-
lichen Beschränkungen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, ein-
mal oder mehrmals ausgeübt werden. Der Erwerb der eigenen Aktien 

der Gesellschaft erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse oder 
im Rahmen eines öffentlichen Erwerbsangebots an alle Aktionäre. Er-
folgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, so darf der von der 
Gesellschaft gezahlte Gegenwert der Aktien (ohne Erwerbsnebenko-
sten) den Eröffnungskurs im Xetra-Handel (oder in einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) am Handelstag an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse, Frankfurt am Main („Frankfurter Wertpapierbörse“), an 
dem der Erwerb eigener Aktien jeweils erfolgt, um nicht mehr als 10 % 
überschreiten oder unterschreiten.
Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien im Wege eines öffentlichen Er-
werbsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft, darf der gebotene 
Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der 
Schlussauktionspreise im Xetra-Handel (oder in einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am 4. 
bis 10. Börsentag vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots nicht 
um mehr als 20 % überschreiten oder unterschreiten. Das Volumen 
des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die Gesamtzeichnung 
des Angebots dieses Volumen überschreitet, sind die Annahmeer-
klärungen grundsätzlich verhältnismäßig zu berücksichtigen. Eine 
bevorrechtigte Berücksichtigung geringer Stückzahlen von bis zu 100 
Stück zum Erwerb angedienter Aktien der Gesellschaft je Aktionär 
kann vorgesehen werden.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Aktien der Regenbogen AG, die aufgrund der vorstehenden oder ei-
ner vorangehenden Ermächtigung der Hauptversammlung erwor-
ben wurden, neben der Veräußerung über die Börse oder im Rahmen 
eines Angebots an alle Aktionäre

(a) unter Ausschluss des Erwerbs- bzw. Bezugsrechts der Aktionäre 
Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
an Unternehmen oder zur Erlangung von anderen Vermögensgegen-
ständen als Gegenleistung anzubieten;

b) unter Ausschluss des Erwerbs- bzw. Bezugsrechts der Aktionäre 
gegen Barzahlung zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis 
der Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet;

(c) unter Ausschluss des Erwerbs- bzw. Bezugsrechts der Aktionäre 
zur Bedienung von Optionen zu gewähren, die an institutionelle In-
vestoren begeben wurden, welche Finanzierungsleistungen für die 
Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen er-
bringen;

(d) unter Ausschluss des Erwerbs- bzw. Bezugsrechts der Aktionäre 
Personen zum Erwerb anzubieten, die im Arbeitsverhältnis zu der Ge-
sellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder 
standen;

(e) unter Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen, ohne dass die 
Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 21. Mai 2019, 11:00 Uhr, in der Sparkassen-Arena-Kiel,
Raum SCHWEDEN, Europaplatz 1 (Eingangsseite: Kleiner Kuhberg), 24103 Kiel stattfindenden ordentlichen  
Hauptversammlung ein.
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Für die unter lit. (a) bis (d) genannten Zwecke gilt die Ermächtigung 
jedoch nur mit der Maßgabe, dass der rechnerische Anteil am Grund-
kapital der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächti-
gung bestehenden Grundkapitals (EUR 230.028,00) oder, falls dieser 
Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen darf; 
diese prozentuale Höchstgrenze vermindert sich um den anteiligen 
Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen ge-
mäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben wurden.
 
Vorstehende Ermächtigung betreffend die Verwendung der erwor-
benen eigenen Aktien kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Tei-
len, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. 

Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu 
Tagesordnungspunkt 6

Tagesordnungspunkt 6 beinhaltet den Vorschlag, die Gesellschaft zu er-
mächtigen, bis zum Ablauf des 20. Mai 2024 insgesamt bis zu 230.028 
Aktien der Regenbogen AG („Regenbogen-Aktien“) - das sind bis zu 10 % 
des bei Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals - zu erwerben und 
entsprechend der Ermächtigung über diese zu verfügen. Der Erwerb der 
Aktien darf über die Börse oder aufgrund eines öffentlichen Erwerbsan-
gebots an alle Aktionäre erfolgen. Die Einhaltung des aktienrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ist damit gewährleistet.

Der Gesellschaft soll durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Ak-
tien insbesondere die Möglichkeit eingeräumt werden, unter den Vo-
raussetzungen des §  186 Abs. 3 Satz 4 AktG eigene Aktien im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
sonstigen Vermögensgegenständen als Gegenleistung anbieten zu kön-
nen. Der Wettbewerb, in dem sich die Gesellschaft befindet, sowie die 
wirtschaftliche Entwicklung erfordern unter anderem die Möglichkeit, 
im Wege des Aktientauschs Unternehmen oder Beteiligungen an Un-
ternehmen zu erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse her-
beizuführen oder sonstige Vermögensgegenstände erwerben zu kön-
nen. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft 
den notwendigen Handlungsspielraum verschaffen, um sich bietende 
Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen oder Unterneh-
mens- beziehungsweise Beteiligungserwerben sowie zum Erwerb von 
sonstigen Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke oder Pachtrechte) 
schnell und flexibel nutzen zu können, ohne auf den unter Umständen 
zeit- und kostenaufwändigen Weg über eine Ausnutzung des genehmi-
gten Kapitals gegen Sacheinlage oder einer ordentlichen Sachkapitaler-
höhung beschränkt zu sein. Bei der Festlegung der Bewertungsrelation 
wird der Vorstand darauf achten, die Interessen der Aktionäre angemes-
sen zu berücksichtigen. Er wird sich bei der Bemessung des Wertes der 
als Gegenleistung gewährten eigenen Aktien am Börsenkurs der Regen-
bogen-Aktien orientieren. Eine starre Anknüpfung an den Börsenkurs ist 
indessen unter anderem deshalb nicht vorgesehen, um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses 
in Frage zu stellen.
Die Gesellschaft soll ferner in der Lage sein, unter den Voraussetzungen 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugs-
rechts anders als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktio-
näre gegen Barzahlung zu veräußern. Die vorgeschlagene Möglichkeit 
zur Veräußerung eigener Aktien dient unter anderem der vereinfachten 
Mittelbeschaffung und damit der Sicherung einer angemessenen Eigen-
kapitalausstattung der Gesellschaft. Diese Ermächtigung des Vorstands 
zur Veräußerung der Regenbogen-Aktien wird dahingehend beschränkt, 
dass unter Einbeziehung aller weiteren Ermächtigungen gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung vorhan-
denen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschritten werden dür-
fen. Somit wird die 10 %-Grenze hinsichtlich aller Ermächtigungen mit 
der Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses nach § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG eingehalten. Durch den so beschränkten Umfang der Ermächti-
gung sowie dadurch, dass sich der Veräußerungspreis für die zu veräu-
ßernden beziehungsweise zu gewährenden Aktien am Börsenkurs zu 
orientieren hat und diesen nicht wesentlich unterschreiten darf, werden 
die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei 
der Veräußerung eigener Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre auf der Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 
8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG angemessen 
gewahrt. Von einem nicht wesentlichen Unterschreiten ist auszugehen, 
wenn der Veräußerungspreis nicht mehr als 5 % unter dem Eröffnungs-
kurs im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Veräußerung liegt.

Der Vorschlag unter Tagesordnungspunkt 6 beinhaltet auch die Ermäch-
tigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien 
zur Bedienung von Optionen auf institutionelle Investoren zu übertra-
gen, die Finanzierungsleistungen zugunsten der Gesellschaft oder mit 
ihr verbundener Unternehmen erbringen. Ebenfalls soll der Vorstand 
ermächtigt werden, an diese institutionellen Investoren Optionsrechte 
auf den Erwerb von eigenen Aktien zu gewähren. Diese Ermächtigung 
ist beschränkt auf insgesamt höchstens 230.028 eigene Aktien. Der 
Vorstand ist der Auffassung, dass diese Ermächtigung der Gesellschaft 
einen erheblich größeren Spielraum bei der Verhandlung von Finanzie-
rungsvereinbarungen verschafft, um auf diese Weise möglichst gün-
stige Finanzierungsbedingungen für die Gesellschaft zu vereinbaren. 
Der Vorstand wird entsprechende Optionsrechte nur gewähren, wenn 
das im Gesellschaftsinteresse gerechtfertigt ist. Weiter soll die Gesell-
schaft eigene Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung 
einziehen können.

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eigene Aktien Personen zum Erwerb anzubieten, die im 
Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen stehen oder standen. Dabei handelt es sich um eine Er-
mächtigung zur Ausgabe von sogenannten Belegschaftsaktien. Der vor-
geschlagene Bezugsrechtsausschluss ist Voraussetzung für die Ausgabe 
von solchen Belegschaftsaktien. Die Verwendung von eigenen Aktien zur 
Ausgabe von Belegschaftsaktien ist nach dem Aktiengesetz auch bereits 
ohne Ermächtigung durch die Hauptversammlung zulässig (§ 71 Abs. 1 
Nr. 2 AktG), dann aber nur zur Ausgabe an Arbeitnehmer innerhalb eines 
Jahres nach Erwerb (§ 71 Abs. 3 Satz 2 AktG). Demgegenüber wird hier 
der Vorstand ermächtigt, ohne Beachtung einer Frist die eigenen Ak-
tien als Belegschaftsaktien einzusetzen. Über die Ausgabebedingungen 
entscheidet der Vorstand im Rahmen des durch § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG 
eröffneten Spielraums. Er kann die Aktien dabei insbesondere im Rah-
men des Üblichen und Angemessenen unter dem aktuellen Börsenkurs 
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zum Erwerb anbieten, um einen Anreiz für den Erwerb zu schaffen. Die 
Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder  
einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung 
soll insoweit die Flexibilität erhöhen.
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Er-
mächtigung zum Rückerwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter 
Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch 
machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfol-
gen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands im Interesse der Ge-
sellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist. Der 
Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede 
Ausnutzung der in Tagesordnungsordnungspunkt 6 erteilten Ermäch-
tigungen berichten.

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nach-
weis ihres Aktienbesitzes bis spätestens zum Ablauf des 14. Mai 2019 
(24:00 Uhr) in Textform in deutscher oder in englischer Sprache ange-
meldet haben. Der Aktienbesitz ist durch eine Bestätigung des depot-
führenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts in Textform in 
deutscher oder in englischer Sprache nachzuweisen, die sich auf den Be-
ginn des 30. April 2019 (0:00 Uhr) zu beziehen hat. Die Anmeldung und 
der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der folgenden Adresse bis 
spätestens Dienstag, den 14. Mai 2019 (24:00 Uhr), zugehen:

Regenbogen AG
c/o Bankhaus Gebrüder Martin AG, Wertpapierabwicklung
Kirchstraße 35, 73033 Göppingen
Telefax: 07161-969317, E-Mail: bgross@martinbank.de

STIMMRECHTSVERTRETUNG

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen 
wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte durch 
einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Verei-
nigung von Aktionären, ausüben lassen. Ein Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft wird nicht bestellt. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Wider-
ruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Der Widerruf kann auch durch per-
sönliches Erscheinen in der Hauptversammlung erfolgen. Bevollmäch-
tigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass in den Fällen, in denen Sie ein Kre-
ditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG 
gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen, die zu 
bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine 
besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die 
Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich da-
her, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen be-

vollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine 
mögliche Form der Vollmacht ab.

ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN

Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge von Ak-
tionären gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu 
übersenden:

Regenbogen AG
Investor Relations – HV 2019   
Kaistraße 101, 24114 Kiel, Telefax: 0431-2372310
E-Mail: investor.relations@regenbogen-ag.de

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender 
Adresse bis spätestens Montag, den 6. Mai 2019, 24:00 Uhr, eingegan-
gen sind, werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG unter 
der Internetadresse http://www.regenbogen-ag.de in der Rubrik „Inve-
stor Relations“ und dort unter der Überschrift „Hauptversammlung“ 
zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der 
Verwaltung.

Kiel, im April 2019  
Der Vorstand

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ FÜR AKTIONÄRE 

Die Regenbogen AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, An-
schrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der 
Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden 
Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im 
Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an 
der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist 
die Regenbogen AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung. 

Die Dienstleister der Regenbogen AG, welche zum Zwecke der Aus-
richtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der 
Regenbogen AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die 
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und ver-
arbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Regenbogen AG. Im 
Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammen-
hang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen 
Pflichten gespeichert und anschließend gelöscht.

Die Betroffenen haben das jederzeitige Recht, über die personenbezo-
genen Daten, die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich 
Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben sie das Recht, auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von 



Seite 4

REGENBOGEN AG Kiel
ISIN DE0008009564 – Wertpapier-Kenn-Nummer 800 956 

zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf 
Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicher-
ten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbe-
wahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO 
entgegenstehen). Darüber hinaus haben sie das Recht auf Übertragung 
sämtlicher von ihnen an uns übergebener Daten in einem gängigen Da-
teiformat.

Den Datenschutzbeauftragten der Regenbogen AG erreichen Sie unter 
folgender Adresse:

FKC Consult GmbH
Eschenburgstraße 5, 23568 Lübeck
E-Mail: datenschutz@regenbogen.ag

Zudem steht ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichts-
behörden nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. 

Kiel, im April 2019

Regenbogen AG
Der Vorstand


